jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 2d KDV 1967 Reflektierende
Warnmarkierungen

KDV 1967 - Kraftfahrgesetz-Durchfuhrungsverordnung 1967

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

1. (1)Reflektierende Warnmarkierungen zur hinteren Kennzeichnung von Hubladebihnen muissen aus rot-weil3
rickstrahlenden Flachen mit unter 45° nach auf3en und unten verlaufenden roten und weiRen Streifen bestehen
und auf flexiblem oder klappbarem rechteckigen Tragermaterial aufgebracht sein. Solche Warnmarkierungen
durfen nur paarweise angebracht werden. Die Gesamtflache beider Rechtecke hat mindestens 0,2m2 zu
betragen. Die Breite der roten und weil3en Streifen hat jeweils mindestens 100 mm zu betragen. Die
Ruckstrahlwirkung und die Leuchtdichtefaktoren haben den Bestimmungen der
StraBenverkehrszeichenverordnung 1998, BGBI. Nr. 238/1998 zu entsprechen.

2. (2)Reflektierende Warnmarkierungen zur vorderen und hinteren Kennzeichnung von Anbaugeraten missen aus
rot-weil3 rickstrahlenden Flachen mit unter 45° nach au3en und unten verlaufenden roten und weil3en Streifen,
die jeweils eine Breite von mindestens 100 mm haben mussen, bestehen. Solche Warnmarkierungen durfen nur
paarweise angebracht werden. Die Abmessungen missen mindestens 280 x 280 mm betragen. Hinsichtlich der
Rickstrahlwirkung und der Leuchtdichtefaktoren gelten die Anforderungen des Abs. 1. Signaltafeln und
Signalfolien gemaR Anhang XII Z 6.26 der delegierten Verordnung 2015/208, ABIl. L 42, S 1 vom 17.02.2015 gelten
jedenfalls als reflektierende Warnmarkierungen, auch wenn sie andere Abmessungen aufweisen.

In Kraft seit 21.10.2016 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1998_238_0/1998_238_0.pdf
file:///

	§ 2d KDV 1967 Reflektierende Warnmarkierungen
	KDV 1967 - Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung 1967


